
viele Bürger besonders auf dem Gebiet der Strafrechtspflege bei der 
Bekämpfung von Straftaten und der Erziehung von Rechtsverletzern 

ARTIKEL 90 mit. So trägt die Teilnahme gesellschaftlicher Ankläger und gesell
schaftlicher Verteidiger sowie der Vertreter der Kollektive an ge
richtlichen Hauptverhandlungen in Strafverfahren wesentlich dazu 
bei, dem Gericht bei der Erforschung der Wahrheit und der Findung 
gerechter Entscheidungen zu helfen und die Mobilisierung der ge
sellschaftlichen Kräfte für die Festigung der Gesetzlichkeit zu för
dern. Hierzu gehört auch die Übernahme von Bürgschaften für die 
weitere Erziehung des Rechtsverletzers durch sein Arbeitskollektiv 
oder andere Gemeinschaften, in denen dafür die Voraussetzungen be
stehen. Im ständigen Zusammenwirken der Organe der Rechtspflege 
mit den anderen staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Organen und Einrichtungen wird ebenfalls die Verantwortung des 
ganzen werktätigen Volkes und seines Staates für die sozialistische 
Rechtspflege wahrgenommen.

Die wachsende Teilnahme der Werktätigen an ihrer sozialisti
schen Rechtspflege, die ein wesentliches Element der Rechtsverwirk
lichung in der Deutschen Demokratischen Republik bildet, ist ein 
weiterer Ausdruck der Realität des im Artikel 21 verankerten umfas
senden Grundrechts auf Mitbestimmung und Mitgestaltung und sei
ner immer bewußteren Wahrnehmung auch auf diesem Gebiet.
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